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Kurzbewertung L 
   

 Objekt: Umbau zur Beratungsbank Rüti  
    

 Ort: Rüti ZH  
    

 Art des WB:  Projektwettbewerb  
    

 Verfahren: selektiv  
    

 Auslober Raiffeisenbank Rapperswil-Jona  
    

 Publikation: Tec21  
    

 Verfahrensbegleitung Marcel Göckeritz  
   

 
 
Ziele 
Der BWA Zürich setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden Verfahren 
werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen 
oder roten Smileys bewertet. Der BWA Zürich prüft SIA geprüfte Verfahren nicht. 
 
Qualität des Verfahrens 
. Förderung von Nachwuchsbüros (max.2) 
. Urheberrecht geregelt und fair 
. die Absichtserklärung des Auftraggebers zur weiteren Auftragsvergabe klar und eindeutig formuliert 
 
Mängel des Verfahrens 
. SIA 142 gilt nicht subsidiär 
. Beurteilungsgremium ist nicht nach SIA 142 zusammengesetzt  
. mit der Auszahlung des Preisgeldes/Honorierung sollen die Kosten für einen Teil der Leistungen des Vorprojektes  
  abgeglichen sein 
. eine Honorarofferte wird verlangt  
. es wird eine Kostenschätzung verlangt 
 
Beurteilung des BWA  
Für die Umorganisation und Neugestaltung des Erdgeschosses einer Raiffeisenbank in Rüti veranstaltet der Auslober 
einen kleineren selektiven Wettbewerb. Es sollen 4-6 Architektur- bzw. Innenarchitekturbüros ausgewählt werden. 
 
Übergeordnet ist es erfreulich, dass für diese Aufgabe ein «Ideen»wettbewerb gewählt und die Förderung des Nachwuchses 
explizit erwähnt wurde. 
 
Das Beurteilungsgremium ist nicht nach SIA 142 zusammengesetzt, bei dem mindestens die Hälfte der Fachpreisrichter 
unabhängig vom Auftraggeber sein muss und die Mehrheit der Preisrichter aus Fachpreisrichtern bestehen sollte.  
 
Es wird eine Kostenschätzung und Honorarofferte verlangt. In der SIA 142 sieht eine Mischung zwischen leistungs- und 
lösungsorientierten Verfahren nicht vorgesehen. Für die Vergleichbarkeit sollten die Kosten von der BH geschätzt werden. 
 
Mit der Auszahlung des Preisgeldes/Honorierung sollen die Kosten für einen Teil der Leistungen des Vorprojektes 
abgeglichen sein. Die Entschädigung des Wettbewerbes darf nicht zu einer Reduktion der Teilleistungen nach SIA 
führen.  
 
Leider «orientiert» sich das Verfahren nur an der SIA 142 und verletzt somit einige Grundregeln eines fairen Wettbewerbs und 
vergibt die Chance ein vorbildlicher Ideenwettbewerb zu sein. 
 
Aus oben genannten Gründen erhält das Verfahren ein rotes Smiley.  
 
 
 
  


